
 
G e m e i n d e  W e h r h e i m Vorlage Gemeindevertretung 
Der Gemeindevorstand - öffentlich - 
 Drucksache VL-9/2022 
 
Aktenzeichen: 200/St 

federführendes Amt: 200 Finanzabteilung 

Bearbeiter:  

Datum: 02.02.2022 
 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 
Gemeindevorstand 16.02.2022  

Haupt- und Finanzausschuss 24.03.2022  

Gemeindevertretung 25.03.2022  
 
Jahresabschluss zum 31.12.2019 

I. Beschlussvorschlag: 

Der vom Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises geprüfte Jahresabschluss zum 
31.12.2019 wird beschlossen. Dem Gemeindevorstand der Gemeinde Wehrheim wird 
gemäß § 114 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) für das Jahr 2019 die 
Entlastung erteilt. 

 

II. Sachdarstellung: 

Der Aufstellungsbeschluss zum Jahresabschluss 2019 wurde vom Gemeindevorstand am 
12.08.2020 gefasst und zwecks Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises 
weitergeleitet. Mit Datum vom 27.01.2022 erhielt die Verwaltung beigefügten Prüfbericht zum 
Jahresabschluss 2019. 
 
Die Vermögensrechnung schließt mit einer Bilanzsumme in Höhe von 46.754.678,61 € ab. Im 
Vergleich zur Schlussbilanz 2018 vermindert sich die Bilanzsumme um 3,2 %. 
 
Das ordentliche Ergebnis weist einen Fehlbetrag in Höhe von -344.588,37 aus. Der Saldo des 
außerordentlichen Ergebnisses wird mit einem Überschuss in Höhe von 369.295,59 € 
ausgewiesen. Somit schließt das Rechnungsjahr 2019 mit einem Überschuss in Höhe von 
24.707,22 € ab. 
 
Der Jahresüberschuss in Höhe von 24.707,22 € wird auf das neue Rechnungsjahr vorgetragen. 
 
Das Rechnungsprüfungsamt hat die Jahresabschlussprüfung nach § 128 der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO) vorgenommen und den kommunalen Bestätigungsvermerk erteilt. Nach 
der Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse stimmt der 
Jahresabschluss mit der Buchführung überein, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt 
ein grundsätzlich den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gemeinde Wehrheim und stellt die wirtschaftliche Lage sowie die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
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III. Finanzielle Auswirkungen: 

Wehrheim, den 02.02.2022 
 
 
gez. Gregor Sommer 
Bürgermeister 




